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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Christoph Skutella, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Standortpolitik für ein Bayern von Morgen: Beim Klima muss Bayern global den-
ken und handeln – Klimapartnerschaften in Entwicklungs- und Schwellenländern 
ermöglichen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Rahmen der internationalen Anstrengun-
gen gegen Klimawandel für bilaterale Klimapartnerschaften in Entwicklungs- und 
Schwellenländern einzusetzen. 

Die Ausgestaltung dieser Klimapartnerschaften soll insbesondere folgende Komponen-
ten berücksichtigen: 

1. Kompensationen von Treibhausgasemissionen durch angemessene Kompensati-
onsmaßnahmen nach dem Vorbild des Art. 4 BayKlimG auch für bayerische Unter-
nehmen ermöglichen. 

2. Zur Effizienzsteigerung der bayerischen Klimaschutzmaßnahmen sollen diese Aus-
gleichsmöglichkeiten vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern vorgesehen 
werden. 

3. Schaffung von Ansprechstellen in den bayerischen Repräsentanzen und dem bay-
erischen Afrika-Büro in Addis Abeba mit Kompetenz zur Prüfung der Eignung, Be-
wertung, Bestätigung und der Vermittlung geeigneter Kompensationsmaßnahmen 
nach dem Vorbild der Kompetenzen, die dem Landesamt für Umwelt durch Art. 4 
Abs. 2 BayKlimaG zugwiesen werden. 

4. Finanzierung von Expertenentsendungen in die Länder der Klimapartnerschaften, 
um so den Aufbau der Klimapartnerschaften bestmöglich umzusetzen. 

5. Durchgeführte Kompensationen durch bayerische Unternehmen müssen an die 
CO2-Bilanz der Unternehmen und an die bayerischen Klimaschutzziele angerech-
net werden. 

 

 

Begründung: 

Bis jetzt beabsichtigt die Staatsregierung, die Treibhausgasemissionen von Behörden 
und Einrichtungen der unmittelbaren Staatsverwaltung des Freistaates Bayern in naher 
Zukunft mit geeigneten Maßnahmen zugunsten des Klimaschutzes auszugleichen. Be-
sonders vor dem Hintergrund einer sich stetig verschärfenden klimatischen Lage und 
den damit einhergehenden internationalen Klimaschutzbemühungen erscheint es je-
doch sinnvoll, die für Behörden vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen auch für 
bayerische Unternehmen zu ermöglichen. Diese Maßnahmen sollen zudem nicht nur in 
Bayern, sondern vor allem auch in Entwicklungs- und Schwellenländern umgesetzt wer-
den können. Der Klimawandel stellt besonders diese Länder vor große Herausforde-
rungen. Gleichzeitig kommt ihnen eine Schlüsselrolle in der Umsetzung von Klima-
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schutzmaßnahmen und Klimafolgenanpassungen zu. Im Rahmen von Klimapartner-
schaften kann mit Partnern des Globalen Südens partnerschaftlich Verantwortung für 
das Weltklima übernommen werden. In der Partnerschaftsarbeit spiegelt sich dabei der 
Grundsatz einer gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung wider. So können 
die bereits vorhandenen bayerischen Beziehungen durch die Repräsentanzen auf der 
Welt durch diese bilateralen Klimapartnerschaften weiter gestärkt werden, so z. B. auf 
dem afrikanischen Kontinent durch das Afrikabüro in Adis Abeba. Von derartigen Ab-
kommen, die Unternehmen die Möglichkeit zum Ausgleich von Treibhausgasemissio-
nen in Entwicklungs- und Schwellenländern bieten würden, würde nicht nur die Wirt-
schaft, sondern durch die Synergieeffekte auch die Partnerstaaten profitieren. Mit der 
hier vorgeschlagenen Vorgehensweise kann der Freistaat Bayern seiner Vorreiterrolle 
nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch im internationalen Bereich gerecht wer-
den. 

 

 



 

18. Wahlperiode 20.10.2020 Drucksache 18/11302 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale 
Beziehungen 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Christoph Skutella, Julika Sandt u.a. 
und Fraktion (FDP) 
Drs. 18/10406 

Standortpolitik für ein Bayern von Morgen: Beim Klima muss Bayern global den-
ken und handeln - Klimapartnerschaften in Entwicklungs- und Schwellenländern 
ermöglichen! 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. In Absatz 2 Nr. 3 wird das Wort „Schaffung“ durch das Wort „Unterstützung“ 
ersetzt. 

2. In Absatz 2 Nr. 4 wird das Wort „Finanzierung“ durch das Wort „Unterstüt-
zung“ ersetzt. 

Berichterstatter: Helmut Markwort 
Mitberichterstatter: Dr. Martin Huber 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie regionale Beziehungen federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 29. Sitzung  
am 20. Oktober 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Tobias Gotthardt 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Christoph Skutella, Julika Sandt, 
Alexander Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/10406, 18/11302 

Standortpolitik für ein Bayern von Morgen: Beim Klima muss Bayern global den-
ken und handeln – Klimapartnerschaften in Entwicklungs- und Schwellenländern 
ermöglichen! 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Rahmen der internationalen Anstrengun-
gen gegen Klimawandel für bilaterale Klimapartnerschaften in Entwicklungs- und 
Schwellenländern einzusetzen. 

Die Ausgestaltung dieser Klimapartnerschaften soll insbesondere folgende Komponen-
ten berücksichtigen: 

1. Kompensationen von Treibhausgasemissionen durch angemessene Kompensati-
onsmaßnahmen nach dem Vorbild des Art. 4 BayKlimG auch für bayerische Unter-
nehmen ermöglichen. 

2. Zur Effizienzsteigerung der bayerischen Klimaschutzmaßnahmen sollen diese Aus-
gleichsmöglichkeiten vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern vorgesehen 
werden. 

3. Unterstützung von Ansprechstellen in den bayerischen Repräsentanzen und dem 
bayerischen Afrika-Büro in Addis Abeba mit Kompetenz zur Prüfung der Eignung, 
Bewertung, Bestätigung und der Vermittlung geeigneter Kompensationsmaßnah-
men nach dem Vorbild der Kompetenzen, die dem Landesamt für Umwelt durch 
Art. 4 Abs. 2 BayKlimaG zugwiesen werden. 

4. Unterstützung von Expertenentsendungen in die Länder der Klimapartnerschaften, 
um so den Aufbau der Klimapartnerschaften bestmöglich umzusetzen. 

5. Durchgeführte Kompensationen durch bayerische Unternehmen müssen an die 
CO2-Bilanz der Unternehmen und an die bayerischen Klimaschutzziele angerech-
net werden. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

III. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU, FDP 

und AfD. Gegenstimmen bitte anzeigen! – Stimmenthaltungen! – Das sind die beiden 

fraktionslosen Abgeordneten. Dann übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
64. Plenum, 08.12.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 64. Vollsitzung am 8. Dezember 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 64. Vollsitzung am 8. Dezember 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 64. Vollsitzung am 8. Dezember 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 64. Vollsitzung am 8. Dezember 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 64. Vollsitzung am 8. Dezember 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 64. Vollsitzung am 8. Dezember 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 64. Vollsitzung am 8. Dezember 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 64. Vollsitzung am 8. Dezember 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 64. Vollsitzung am 8. Dezember 2020


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/10406 vom 08.10.2020
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/11302 des BU vom 20.10.2020
	Beschluss des Plenums 18/11932 vom 08.12.2020
	Plenarprotokoll Nr. 64 vom 08.12.2020

